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Der Verdacht eines Versicherungsbetruges rechtfertigt die Einschaltung einer Detektei durch die 
Versicherung. Bestätigt sich durch die Ermittlungen des Detektivs der Verdacht, muss der 
betrügerische Versicherungsnehmer der Versicherung die Kosten des Detektiveinsatzes ersetzen. 

In einem vom Amtsgericht München entschiedenen Rechtsstreit betrieb die Beklagte ein Reisebüro. 
Sie war berechtigt im Rahmen ihres Geschäftsbetriebes Reiserücktrittsversicherungen an ihre 
Kunden zu vermitteln. Im Jahre 2006 meldete sie die Stornierung einer Reise bei einer 
Reiseversicherung, mit der sie in Geschäftsbeziehung stand und zeigte Stornierungskosten in Höhe 
von 3407 € an. Diese Reise war aber nie gebucht worden.  

Da die eingereichte Schadenanzeige Ungereimtheiten enthielt, die von den Betreibern des 
Reisebüros auch nicht schlüssig erklärt werden konnten, beauftragte die Versicherung ein 
Detektivbüro. Sie erfuhr darauf hin, dass es den Reiseveranstalter gar nicht gab. Bei der 
angeblichen Firma handelte es sich um einen Betrieb, der früher vom Vater der späteren Beklagten 
betrieben wurde. Diese Firma war jedoch bereits abgemeldet worden. Reisebuchungen in den 
fraglichen Hotels waren ebenfalls nicht vorhanden, der Ehemann der angeblichen Reisekundin, der 
mitreisen sollte, hatte zu dem fraglichen Zeitpunkt gar keinen Urlaub.  

Die Versicherung erstattete darauf hin Strafanzeige. Die Betreiberin des Reisebüros wurde auch 
rechtskräftig wegen versuchten Betruges verurteilt. 

Sie weigerte sich allerdings, die Kosten für die Detektei in Höhe von 1873 € zu bezahlen. Diese 
Kosten seien nicht notwendig gewesen. Schließlich hätte die Versicherung die Ermittlungen auch 
selbst anstellen können. Im Übrigen hätte es auch ausgereicht, die Schadensregulierung einfach 
abzulehnen. Außerdem hätte eine Strafanzeige genügt, dann wären die Ermittlungsbehörden tätig 
geworden und die Kosten dort angefallen. Die Klägerin habe sich angemaßt, selbst Ermittlungen 
durchführen zu wollen und müsse daher auch die Kosten selbst tragen. 

Mit diesen Argumenten stieß die Reisekauffrau beim Amtsgericht München jedoch auf kein Gehör, 
der Amtsrichter gab stattdessen der Versicherung Recht: 

Dass jemand, den man betrügen wolle, sich darum kümmern dürfe, den Betrug abzuwehren, 
verstehe sich von selbst. Die Meinung der Beklagten, hier habe das Opfer die Interessen des 
Betrügers zu wahren und sich daher stets Gedanken zu machen, wie er die Kosten für den Betrüger 
gering halten könne, entbehre jeder Grundlage. Das Opfer sei berechtigt, jene Aufwendungen 
vorzunehmen, die es zur Abwehr für erforderlich halte. Die Beauftragung von Detektiven sei 
sachgerecht. 
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